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Die Verfidherungfteuer i{t verwaltungstedhnijdh eine Ver: 1.

Fehriteuer; wie fie wirtjdaftlidh aufzufajfen ift, Kann zweifel- Wefjen der
haft jein. Sie bildet einen Nebergang von den edhten Verkehr- Steuer

jiteuern, über die die Ausführungen zum Kapitalverkehrfteuer-
gejeß zu vergleichen find, zu den Verbrauchiteuern, die die Be-

friedigung eines BedlrfnifjeS befteuern wollen, E€8 jpielt auch
noch der Gedanke hinein, daß mittels einer Verfidherungitenuer
namentlich bei der Feuerverfiderung der Befig von Sachen, die
der Vermögenfteuer nicht unterliegen, angemeffen erfaßt
werden kann.

Die Verficherungiteuer ijt feit 1913 Reichfteuer und war 2,

früher in Tarif Nr. 12 des ReichsjtempelgejekesS geregelt. Seit Frühere Gejete
1. Suli 1922 gilt das Verfidherungfjtenergefeß vom 8, April
1922 (RGB. I, 400). Siehe BO. 25, März 1922 (RGBI, I,
472). Musführungsbeitimmungen vom 29, Mai 1922 (RB.


